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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Brückl, Kolleginnen und Kollegen haben am 20. April 
2017 unter der Nr. 12779/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 
„Namensschilder beim Bundesheer“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 6: 

Namensschilder und Abzeichen dienen der Kenntlichmachung von Soldatinnen und 
Soldaten und erleichtern den dienstlichen Verkehr untereinander. Das Tragen von 
Namensschildern und Abzeichen stellt in der Regel im Dienst kein Sicherheitsrisiko dar. In 
bestimmten Einsätzen bzw. Verwendungen, etwa im derzeitigen sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz zur Bewachung von ausländischen Vertretungen, werden keine Namens-
schilder getragen. 

Ungeachtet dessen kann jede Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zur 
Gefährdung der persönlichen Sicherheit beitragen. Neben der Möglichkeit des Erfassens 
von Nachnamen in Kombination mit dem dazugehörigen Gesicht stellt in diesem 
Zusammenhang vor allem der sorglose Umgang mit sozialen Medien eine wesentliche 
Vereinfachung bei der Identifizierung und Ausspähung von Angehörigen des 
Österreichischen Bundesheeres dar, wodurch Bedrohungen aus allen Gefährdungsbereichen 
möglich werden. 

Zu 2, 4 und 7: 

Nein. 

Zu 3 und 5: 

Entfällt. 

Zu 8: 

Mir ist keine derartige Beschwerde bekannt. 

 

MAG. HANS PETER DOSKOZIL 
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG UND SPORT 
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Zu 9: 

Durch präventive Maßnahmen, wie beispielsweise Vorträge im Rahmen von Laufbahn-
kursen, bei Ausbildungen zu Spezialfunktionen sowie bei der Einsatzvorbereitung für das 
In- und Ausland werden Soldatinnen und Soldaten diesbezüglich sensibilisiert. 

Mag. Hans Peter DOSKOZIL 
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